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	Laufende Nummer
	Frage
	Antwort/Datum

	1
	Die Matrixfrage II.d lautet „Stellen Sie bitte die Kooperation mit potentiellen Netzwerkpartnern dar. Welche wären dies und in welchem Umfang bzw. unter welchen Voraussetzungen erfolgt eine Zusammenarbeit? Beschreiben Sie insbesondere, in welcher Form die täglichen Gruppen- und Einzelgespräche stattfinden sollen. Gehen Sie dabei auf wesentliche Aspekte ein, die für die Struktur, Zielsetzung und Wirksamkeit der Betreuung von Bedeutung sind, und verdeutlichen Sie, wie diese Elemente zur Förderung der Teilnehmenden beitragen.“ Und hat damit 2 Bestandteile (Netzwerk und Gruppen- und Einzelgespräche).

Bezieht sich der 2. Teil der Frage zu den Gruppen- und Einzelgespräche dahingehend auf den 1. Teil der Frage zu den Netzwerkpartner und sind die 2 Bestandteile Netzwerk und Gruppen- und Einzelgespräche als voneinander abhängig zu betrachten und entsprechend zu beantworten?

Oder sind die 2 Bestandteile Netzwerk und Gruppen- und Einzelgespräche als 2 separate nicht voneinander abhängige Teilfragen ohne inhaltliche Verknüpfung zu sehen und entsprechend zu beantworten?
	Es handelt sich hierbei um 2 eigenständige Fragestellungen, welche in einem Bereich (= II.d) der Bewertungsmatrix zusammengefasst wurden und somit wird eine separate Beantwortung erforderlich. 


	2
	Laut LV Seite 8 soll das Maßnahmekonzept 10 Seiten nicht überschreiten. Eventuell beigefügte Referenzen oder sonstige Anlagen zählen hierbei nicht mit.

[bookmark: _GoBack]Bedeutet dies, dass eine Überschreitung der 10 Seiten zum Ausschluss führt bzw. wie erfolgt die Bewertung, wenn z. B. das Konzept 11 oder 12 Seiten hätte?
	Eine Überschreitung der vorgegebenen Seitenzahl führt nicht zwangsläufig zu einem Ausschluss des jeweiligen Bieters aus dem entsprechenden Ausschreibungsprozess. Dem Auftraggeber ist hierbei durchaus bewusst, dass im Rahmen der Erstellung der Konzepte die Einhaltung einer solchen Beschränkung problematisch werden kann und dementsprechend wird den Unternehmen ein gewisser Toleranzbereich zugestanden. Dieser entspricht circa + 20 % der ursprünglichen Begrenzung. Wird auch diese (zusätzliche) Kapazität überschritten, so werden die nachfolgenden Seiten des Konzeptes bei der Beurteilung nicht mehr berücksichtigt. Die davorliegenden Konzeptinhalte fließen jedoch in den Bewertungsprozess ein. Die Umsetzung eines vollständigen Ausschlusses des betroffenen Angebotes aus dem Vergabeverfahren wäre an dieser Stelle jedoch unverhältnismäßig und wird damit im Hinblick auf diese Thematik nicht (!) angewandt.           


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
